
II. Die Verbindung der Stellvorrichtungen 
mit den Weichen und Signalen. 

§ 54. Allgemeiner Zweck der Leitungen. 

Die von einer Stellvorrichtung bezw. einem Stellwerk ausgehenden Leitungen 
nach den Weichen, Signalen oder den Verriegelungs-Vorrichtungen zu Weichen 
und Signalen sollen die an dem Stellhebel oder der Stellwinde ausgeübte Arbeit 
nutzbringend auf die zu bewegenden Gegenstände übertragen. 

Bei den unmittelbar wirkenden Stellhebeln handelt es sich darum, 
die durch Ausübung einer bestimmten Kraft einem Weichen-Stellhebel 
mitgetheilte Bewegung auf die Zungen einer entfernten Weiche so zu 
übermitteln , dafs von der am Weichen - Stellhebel verrichteten Arbeit 
ein möglichst grofser Theil für die Verschiebung der Weichenzungen 
um das Mafs des Zungenausschlages nutzbar wird, 

sowie 
die im gleichen Sinne an einem Signal - Stellhebel verrichtete Arbeit 
mit thunlichst vollkommener Nutzwirkung auf die Flügel oder Scheiben 
entfernter Signale zu übertragen, um diese Signalzeichen aus der Ruhe­
in die gezogene Stellung bezw. umgekehrt zu versetzen. 

Für die Leitungen der mittelbar wirkenden Stellwerke findet derselbe Grundsatz 
sinngemäfse Anwendung auf die Bewegung der vom Stellwerk entfernt liegenden 
Verriegelungs -Vorrichtungen. 

§ 55. Gestänge und Drahtziige. 
Wird von den electrischen Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtungen (Blocks), 

welche stellenweise als mittelbar wirkende Stellwerke gelten können, abgesehen, 
so kommen nach dem gegenwärtigen Stande der Technik für die im vorher­
gehenden Paragraphen erwähnten Leitungen nur mechanische Vorkehrungen in 
Betracht. Es sind dieses entweder feste Stangenverbindungen oder geschlossene 
Drahtzüge (doppelte Drahtleitungen). 

Für die unmittelbare Bedienung der Weichen finden sowohl feste Gestänge 
als doppelte Drahtzüge Anwendung, für die unmittelbare Bedienung der Signale 
und die Bewegung der zu mittelbar wirkenden Stellwerken gehörigen Verriegelungs-
Vorrichtungen fast ausnahmslos doppelte Drahtzüge, Gestänge nur in vereinzelten 
Fällen. 
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Die früher für die Signalbedienung allgemein üblich gewesene Anwendung 
einfacher Drahtzüge hat sich nicht bewährt. Der einfache Drahtzug, welcher 
durch Gewichte gespannt gehalten werden mufs, arbeitet nicht so zuverlässig 
als der geschlossene Drahtzug, ist daher für den Betrieb unvollkommener und 
namentlich in Verbindung mit Stellwerken, wo es sich darum handelt, die von 
einem Hebel mit begrenztem Hub ausgeübte Bewegung zu übertragen, nicht zu 
verwenden. 

Leitungen aus festem Gestänge können vor- und zurückgeschoben werden. 
Sie sind also einer Zug- und Druckbeanspruchung unterworfen. 

Drahtzüge können nur gezogen werden. 
Die Arbeitsweise des Doppeldrahtzuges ist so, dafs durch die Bewegung 

des zugehörigen Hebels der Stellvorrichtung der eine Drahtzug gespannt und 
angezogen, während der andere um dasselbe Mafs nachgelassen wird. Bei der 
Rückwärtsbewegung des Hebels wird der durch die vorhergegangene Bewegung 
nachgeholte Draht nun seinerseits gespannt und der gespannt bezw. angezogen 
gewesene nachgelassen. Nur immer die gespannte, d. i. gezogene Hälfte des 
geschlossenen Drahtzuges verrichtet die Nutzarbeit, sei es zur Umstellung von 
Weichen, Verriegelungsrollen u. s. w. oder zum Ziehen von Signalen. 

§ 56. Arbeitsverlust in den Leitungen. 

Die Arbeitsverluste, mit welchen man bei einer jeden Leitung zu rechnen 
hat, setzen sich zusammen aus Kraft- und aus Bewegungsverlusten. 

Ein Theil der am Stellwerkshebel ausgeübten Kraft wird bei Inbewegung-
setzung der Leitung durch die schädlichen Widerstände der letzteren verzehrt. 
Dieser Kraftverlust wächst mit der Länge der Leitung, der Anzahl der Ab­
lenkungsstellen, dem Gewicht der Leitungskörper, der Elasticität des Leitungs­
materials, überhaupt mit Zunahme aller derjenigen Factoren, welche für das 
Mafs der Reibung von Einflufs sind. 

Die Bewegungsverluste sind um so gröfser, je elastischer das Leitungs­
material ist und je mehr Schwankungen der Temperatur auf die Leitungen 
einwirken können. 

Mit der Elasticität der Leitungen ist daher am Meisten zu rechnen , weil 
diese so wo Iii bei dem Kraft- als bei dem Bewegungsverlust in Betracht kommt. 

§ 57. Allgemeine Anordnung der Gestängeleitungen. 

Die Leitungen aus festem Gestänge erweisen sich der angreifenden Kraft 
gegenüber weniger elastisch als die Drahtzüge. Bei der Beanspruchung auf 
Zug bleibt das Gestänge unveränderlich; bei der auf Druck ist auf Ver­
legungen Rücksicht zu nehmen, d. h. es sind Vorkehrungen zu treffen, welche 
diese Verbiegungen unschädlich machen. 

Jede Gestängeleitung mufs vom Anfangspunkt (d. i. dem Hebel im Stell­
werk) bis zum Endpunkt (d. h. der Weiche oder dergleichen), so geführt 
werden, dafs sie ungeachtet der unvermeidlichen Anordnung in gebrochener 
Linie den nach der Oertlichkeit möglichen, kürzesten Weg beschreibt, soweit 
dieses ohne eine Vermehrung der durch die Geleisanlage bedingten Winkel­
punkte zu erreichen ist. Es ist daher in jedem einzelnen Falle zunächst fest­
zustellen , wie viel Winkelpunkte vorgesehen werden müssen, um bei zweck-
mäfsiger Kreuzung der Geleise und passender Zusammenlegung mehrerer 

Leitungen derselben Richtung überhaupt die Weiche erreichen zu können. Der 
genaue Ort dieser Winkelpunkte ist dann mit Auswahl des kürzesten Weges 
für die Leitungen zu bestimmen. 

Alle Winkelpunkte müssen unverrückbar festgelegt werden, so dafs die 
Drehpunkte der eingeschalteten Winkelhebel u. s. w. bei der Bewegung der 
Leitungen nicht ausweichen können. 

Eine unterirdische Führung der Gestänge in guten widerstandsfähigen, 
aber auch leicht zugänglichen Canälen ist als Regel anzunehmen. Frei liegende, 
d. Ii. oberirdisch angeordnete Gestänge sind hinderlich bezw. gefährlich für 
das Bahnpersonal, dem Staub und Schnee ausgesetzt, daher in der betriebs­
fähigen Erhaltung kostspielig. Gestängeleitungen können nur dann ohne be­
sondere Nachtheile oberirdisch geführt werden, wenn sie sich in derselben Höhe 
wie oberirdische Drahtzüge (d. h. oberhalb der gewöhnlichen Schneedecke im 
Winter) anbringen lassen. 

Das Gestänge mufs in thunlichst gleichen Abständen unterstützt werden. 
Die Entfernung der Stützpunkte richtet sich nach der Widerstandsfähigkeit des 
Gestängequerschnittes gegen die durch das eigene Gewicht des Gestänges einer­
seits und die bei Bewegung der Leitung dem Gestänge etwa mitgetheilte Druck­
spannung andererseits bewirkte Biegungsbeanspruchung. Die Stützpunkte müssen 
von Winkelpunkt zu Winkelpunkt immer eine gerade Höhenlinie ergeben. 

An den Unterstützungsstellen mufs das Gestänge gegen Ausbiegungen nach 
unten oder zur Seite vollständig sicher gelagert sein. Schutzvorkehrungen gegen 
Ausbiegungen nach oben sind nicht unbedingt erforderlich , aber zweckmäfsig, 
da ein Abheben des auf den Druck beanspruchten Gestänges namentlich dann 
zu befürchten steht, wenn das Lager des einen oder anderen Stützpunktes ver­
sackt sein sollte. Unterstützungen mit a l l s e i t i g e r F ü h r u n g d e s G e ­
s t ä n g e s verdienen daher den Vorzug. Die Stütz- und Führungsmittel sind 
so zu wählen, dafs sie der Bewegungsübertragung einen möglichst kleinen 
Widerstand entgegensetzen. 

Es ist vorteilhaft , Leitungen von thunlichst geringem Gewicht zu ver­
wenden , soweit dieses unbeschadet um die Steifigkeit bezw. Festigkeit derselben 
geschehen kann. Die Wahl des Querschnittes ist hier entscheidend. Der kreis­
förmige Querschnitt mufs stets beibehalten werden; der Querschnitt kann einen 
vollen Kreis oder einen Kreisring bilden. Man hat daher zu unterscheiden 
zwischen einem 

vollen, massiven und 
einem hohlen (Röhren-) Gestänge. 

Volle Gestänge aus Rundeisen oder Rundstahl haben einen geringeren 
Durchmesser als Röhrengestänge. Das Röhrengestänge ist am Weitesten ver­
breitet. 

Zur Erhaltung einer gleichmäfsigen Ruhespannung in der Leitung bezw. 
zur Unschädlichmachung aller Temperatureinwirkungen auf das Arbeiten der 
Leitung sind besondere A u s g l e i c h - V o r r i c h t u n g e n (Compensationen) 
anzuwenden. Da der eingeklinkte Hebel im Stellwerk das zugehörige Gestänge 
an dem Anfangspunkte unverrückbar festhält, so müssen die von Wärme oder 
Kälte veranlafsten Ausdehnungen oder Zusammenziehungen eine Verschiebung 
des Gestänge-Endpunktes hervorrufen. 

Der Endpunkt des Gestänges ist auch der Angriffspunkt auf die Weichen-
Umstellvorrichtung. Es müssen daher Einrichtungen getroffen werden, welche 
es gewährleisten, dafs ungeachtet der veränderlichen Lage dieses Angriffspunktes 
die Weichenumstellung stets sicher vor sich geht, d. h. also bei Umlegung des 




